
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Diana Stachowitz SPD
vom 25.08.2021

Sporthallennutzung während der Coronapandemie

Seit dem 16.3.2020 standen den Sportvereine die Sporthallen wegen des Lockdowns 
und wegen schulischer Nutzungen (Prüfungen oder Ähnlichem) nicht zur Verfügung 
stehen.
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Wie viele Sporthallen in Bayern gibt es?   1
 b) Wie viele Sporthallen in Bayern gehören zu Schulen?   1
 c) Wie viele Sporthallen in Bayern gehören zu Vereinen?   2

2. a) Wie viele Sporthallen in Bayern konnten seit 16.3.2020 von den Vereinen 
wegen vorrangiger schulischer Nutzung nicht genutzt werden?   2

 b) Wie lange waren die jeweiligen Schließungszeiten wegen vorrangiger schu-
lischer Nutzung?   2

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus
vom 17.09.2021

1. a) Wie viele Sporthallen in Bayern gibt es?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Kenntnisse vor.

 b) Wie viele Sporthallen in Bayern gehören zu Schulen?

Das Vorhalten schulisch bedarfsnotwendiger Sportstätten obliegt gemäß Art. 3 Abs. 2 
Nr. 1, Art. 8, 15 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) im Bereich 
der öffentlichen Schulen den kommunalen Körperschaften im Rahmen ihrer gesetz-
lichen Aufgabenstellung als Schulaufwandsträger. Über die Nutzung der Schulanlage 
einschließlich der Sportstätten für schulfremde Zwecke entscheidet unter Wahrung der 
schulischen Belange der Schulaufwandsträger im Benehmen mit der Schulleitung (Art. 14 
Abs. 3 BaySchFG). Der Staatsregierung liegen insoweit keine Daten vor.
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 c) Wie viele Sporthallen in Bayern gehören zu Vereinen?

Mit dem Sportentwicklungsbericht wird regelmäßig die Entwicklung der Sportvereine 
in Deutschland dargestellt. 2017/2018 gab es einen Sonderbericht für Bayern, in dem 
auch die aktuelle Situation der Sportanlagen abgefragt wurde. Zu diesem Zeitpunkt er-
gab die Abfrage die nachfolgenden Ergebnisse:

Im Besitz eigener Sportanlagen (inkl. Vereinsheim) waren im Jahr 2017/2018 knapp 
51 Prozent der Sportvereine in Bayern bzw. insgesamt 6 080 Vereine. Neben dem Be-
sitz eigener Anlagen nutzen 59,4 Prozent bzw. insgesamt rund 7 100 Vereine in Bayern 
kommunale Sportanlagen (auch Schulsportanlagen).

Für das Jahr 2020/2021 liegen insoweit keine Daten vor.

2. a) Wie viele Sporthallen in Bayern konnten seit 16.3.2020 von den Vereinen 
wegen vorrangiger schulischer Nutzung nicht genutzt werden?

Siehe Antwort zu Frage 1 b: Hierzu liegen der Staatsregierung keine Daten vor.

 b) Wie lange waren die jeweiligen Schließungszeiten wegen vorrangiger schu-
lischer Nutzung?

Siehe Antwort zu Frage 1 b: Hierzu liegen der Staatsregierung keine Daten vor.
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